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Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Niddatal hat in ihrer Sitzung am 27.02.2019 
die Aufstellung des Bebauungsplanes I 4 „Im 
Breul“ 3. Änderung beschlossen. Die Abgren-
zung des Geltungsbereiches ist der nachfol-
genden Übersichtskarte zu entnehmen. 
Gegenstand der 3. Änderung des Bebauungs-
planes I 4 „Im Breul“ ist ausschließlich die Än-
derung zur Art der baulichen Nutzung für drei 
Teilbereiche des rechtskräftigen Bebauungs-
planes sowie die Anpassung der Festsetzung 
zur Stellung von Einzelgaragen an der südli-
chen Nachbargrenze auf den privaten Bau-
grundstücken für den Teilgeltungsbereich 3. 
Alle sonstigen bauplanungsrechtlichen Fest-
setzungen und bauordnungsrechtlichen Ge-
staltungsvorschriften des Bebauungsplanes 
„Im Breul“ sowie der 1. und 2. Änderung des 
Bebauungsplanes gelten unverändert fort.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. 
Die Öffentlichkeit kann sich während der ge-
nannten Frist im Rathaus der Stadt Niddatal 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-

nung unterrichten und zur Planung äußern. 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr.1 BauGB i.V.m. § 13 
Abs. 3 Satz 1 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, ab-
gesehen wird.
Der Planentwurf einschließlich zugehöriger 
Begründung liegt in der 
Zeit von 

Montag, dem 
16.12.2019 - ein-
schl. Freitag, dem 

24.01.2020 
im Rathaus der Stadt 
Niddatal, Hauptstraße 
2, Hauptverwaltung, 
Zimmer 101 während 
der allgemeinen Dienst-
stunden sowie nach 
Vereinbarung zu jeder-
manns Einsicht öffent-
lich aus, sofern nicht auf 
den Tag ein gesetzlicher 
oder ortsüblicher Feier-
tag fällt. 
Die Dienststunden sind 
montags von 7:30 Uhr 
bis 12:00 Uhr, dienstags 
und donnerstags von 
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
und von 15:00 Uhr bis 
18:00 Uhr, freitags von 
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr.
Die Unterlagen können 
zudem auf der Home-
page der Stadt Niddatal 
http://www.niddatal.de 
unter der Rubrik Bauen, 
Wohnen & Planen/ Bebauungspläne/ Bebau-
ungspläne im Verfahren während dem o.g. 
Zeitraum eingesehen werden. 
Während der o.g. Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen zu der Planung abgegeben 
werden.

BAuleitPlAnung der stAdt niddAtAl, stAdtteil ilBenstAdt

BeBAuungsPlAn i 4 „im Breul“ 3. änderung
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können. 
Gemäß § 4b BauGB wurde ein Planungsbüro 
mit der Durchführung des Verfahrens beauf-
tragt.
Der Magistrat der Stadt Niddatal
gez. Dr. Hertel    
Bürgermeister

Bauleitplanung der Stadt Niddatal, 
Stadtteil Ilbenstadt

Bebauungsplan I 4 „Im Breul“ 3. Änderung
Hier: 

Räumlicher Geltungsbereich Plangebiet
genordet, ohne Maßstab

NIDDATALER 
NACHRICHTEN

Die nächste Ausgabe der Niddataler Nach-
richten erscheint am 20. Dezember 2019.
Die aktuelle Ausgabe und auch Archivaus-
gaben können Sie unter www. niddataler-
nachrichten.de fi nden und komfortabel lesen.

MÜLLABHOLUNG
Fr., 6. Dezember 2019 - Bioabfal

Mi., 11. Dezember 2019 - Tonnentausch 
falls erforderlich

Mi., 18. Dezember 2019 - Altpapier

Do., 19. Dezember 2019 - Restmüll

Fr., 20. Dezember 2019 - Bioabfall

http://www.niddatal.de/
http://nachrichten.de/
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1. In der Stadt Niddatal mit 9.864 Einwoh-
nern ist die hauptamtliche Stelle der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters  im Wege 
der Direktwahl neu zu besetzen.
Die Stelle ist gemäß der Hessischen Kommu-
nalbesoldungsverordnung zur Zeit nach Be-
soldungsgruppe A 16 bewertet.
Zusätzlich wird eine Aufwandsentschädigung 
nach den Vorschriften des Hessischen Wahl-
beamten-Aufwandsentschädigungsgesetzes 
gewährt.
Frühestmöglicher Beginn der Amtszeit ist der 
1. Juli 2020. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.
Wählbar sind Deutsche im Sinne des Art. 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsange-
hörige eines der übrigen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bun-
desrepublik Deutschland (Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger), die am Wahltag das 25. 
Lebensjahr vollendet haben;
nicht wählbar ist, wer nach § 31 der Hessi-
schen Gemeindeordnung bzw. nach § 22 
Abs. 3 der Hessischen Landkreisordnung vom 
Wahlrecht ausgeschlossen ist.
Die Bewerbung für die zu besetzende Stelle 
muss in Form eines Wahlvorschlages erfol-
gen, auf dessen gesetzliche Erfordernisse 
nachfolgend unter Nr. 2 hingewiesen wird, 
eine gesonderte Bewerbung ist wahlrechtlich 
weder erforderlich noch ausreichend. Zusätz-
liche Informationen zu der Stelle können bei 
folgender Adresse erfragt werden
Stadtverwaltung Niddatal
Hauptstraße 2, 61194 Niddatal
Zimmer 103 (Herr Herrmann)
Tel 0 60 34 – 91 24 22

2. Hiermit wird zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen für die Direktwahl des Bürger-
meisters/ der Bürgermeisterin aufgefordert.
Die Wahl findet nach dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nid-
datal am 15. März 2020, eine evtl. Stich-
wahl am 29. März 2020 statt.
Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlä-
gen, die den gesetzlichen Erfordernissen der 
§§ 10 bis 13, 41 und des § 45 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes entsprechen.
Wahlvorschläge können von Parteien im Sin-
ne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von 
Wählergruppen und von Einzelbewerberinnen 
und Einzelbewerbern eingereicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin 
oder einen Bewerber enthalten.
Der Wahlvorschlag muss den Namen der Par-
tei oder Wählergruppe und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese tra-
gen. Der Name muss sich von den Namen be-
reits bestehender Parteien und Wählergrup-
pen deutlich unterscheiden. Wahlvorschläge 
von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber 
tragen deren Familiennamen als Kennwort.
Die Bewerberin oder der Bewerber ist unter 
Angabe des Familiennamens, Rufnamens, 

Tags der Geburt, Geburtsorts, Berufs oder 
Standes und der Anschrift (Hauptwohnung) 
aufzuführen.
Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf nur 
auf einem Wahlvorschlag benannt werden. 
Als Bewerberin oder als Bewerber kann nur 
vorgeschlagen werden, wer die Zustimmung 
dazu schriftlich erteilt; die Zustimmung ist un-
widerruflich.
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wähl-
ergruppen müssen von der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensper-
son, die keine Bewerberin oder Bewerber 
sein dürfen, persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Sie werden von der Ver-
sammlung benannt, die den Wahlvorschlag 
aufstellt. 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern müs-
sen von diesen persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet werden.
Wahlvorschläge von Parteien oder Wähler-
gruppen, die während der vor dem Wahltag 
laufenden Wahlzeit nicht ununterbrochen 
mit mindestens einem Abgeordneten bei der 
Wahl des Bürgermeisters in der Vertretungs-
körperschaft der Stadt oder im hessischen 
Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags 
aus dem Lande im Bundestag vertreten wa-
ren, sowie von Einzelbewerbern müssen 
außerdem von mindestens zweimal so vie-
len Wahlberechtigten persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein, wie die Vertre-
tungskörperschaft der Stadt Mitglieder hat. 
Die Wahlberechtigung der Unterzeichnerin-
nen und Unterzeichner von Wahlvorschlägen 
muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung ge-
geben sein und ist bei der Einreichung des 
Wahlvorschlages nachzuweisen.
Die Zahl der Stadtverordneten der Stadt Nid-
datal beträgt 31, somit beträgt die Zahl der 
Unterstützungsunterschriften des Wahlvor-
schlages gemäß § 45 Abs. 3 KWG mindes-
tens 62.
Jede wahlberechtigte Person kann nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen.
Die Bewerberin oder der Bewerber für den 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergrup-
pe wird in geheimer Abstimmung in einer 
Versammlung der Mitglieder der Partei oder 
Wählergruppe im Wahlkreis (Stadt) oder in 
einer Versammlung der von den Mitgliedern 
der Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis 
(Stadt) aus ihrer Mitte gewählten Vertrete-
rinnen und Vertreter (Vertreterversammlung) 
aufgestellt. Jede teilnehmende Person an der 
Versammlung kann Vorschläge für eine Be-
werberin oder Bewerber unterbreiten. Jeder 
vorgeschlagenen Person wird Gelegenheit 
gegeben, sich und das Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
Eine Wahl mit verdeckten Stimmzetteln gilt 
als geheime Abstimmung. Über den Verlauf 
der Versammlung ist eine Niederschrift auf-
zunehmen. Die Niederschrift muss Angaben 

Öffentliche Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Direktwahl der 

Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters der Stadt Niddatal

über Ort und Zeit der Versammlung, die Form 
der Einladung und die Zahl der erschienenen 
Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter, 
die Ergebnisse der Abstimmungen sowie 
über die Vertrauenspersonen und die jeweili-
ge Ersatzperson nach § 11 Abs. 3 KWG ent-
halten. 
Die Niederschrift ist von der Versammlungs-
leiterin oder dem Versammlungsleiter, der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer und 
zwei weiteren teilnehmenden Personen zu 
unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber 
dem Wahlleiter an Eides Statt zu versichern, 
dass die Wahl der Bewerberin oder des Be-
werbers in geheimer Abstimmung erfolgt ist, 
jede teilnehme Person der Versammlung vor-
schlagsberechtigt war und die vorgeschlage-
nen Personen Gelegenheit hatten, sich und 
das Programm der Versammlung in ange-
messener Zeit vorzustellen.
Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen 
Versicherung an Eides Statt zuständig; sie 
oder er gilt als Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
Die Wahlvorschläge sind spätestens am 
6. Januar 2020 bis 18 Uhr schriftlich bei 
dem 
Wahlleiter der Stadt Niddatal
Hauptstraße 2
61194 Niddatal
einzureichen.
Mit den Wahlvorschlägen sind einzureichen:
•	 Eine schriftliche Erklärung der Bewerbe-

rin oder des Bewerbers, dass sie oder er 
mit der Benennnung in den Wahlvorschlag 
einverstanden ist,

•	 eine Bescheinigung der Gemeindebehör-
de am Ort der Hauptwohnung, dass die 
Bewerberin oder der Bewerber die Voraus-
setzungen der Wählbarkeit erfüllt,

•	 Namen, Vornamen und Anschrift der Un-
terzeichnerinnen und Unterzeichner des 
Wahlvorschlags sowie eine Bescheinigung 
des Magistrats über ihre Wahlberechti-
gung,

•	 bei Wahlvorschlägen von Parteien und 
Wählergruppen die Niederschrift über die 
Versammlung, in der die Bewerberin oder 
der Bewerber aufgestellt wurde.

Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinschaft-
liche Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson ganz oder 
teilweise zurückgenommen werden, solange 
nicht über seine Zulassung entschieden ist. 
Nach der Zulassung können Wahlvorschläge 
nicht mehr geändert oder zurückgenommen 
werden.
Die Wahlvorschläge sind nach Möglichkeit so 
frühzeitig vor dem 06.01.2020 einzureichen, 
dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig 
behoben werden können.
gez. Herrmann 
Wahlleiter
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Stadt Niddatal 

Die Stadt Niddatal sucht als Trägerin von vier 
 Kindertagesstätten zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Erzieher (m/w/d) 
in Voll- und Teilzeit für unsere Einrichtungen.

Die komplette Stellenausschreibung mit Anforde-
rungsprofilen und weiteren Informationen finden Sie 
unter www.niddatal.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Künze (06034-
912425) gerne zur Verfügung.

Nach Ablauf der Ruhefrist von Gräbern auf 
den städtischen Friedhöfen sind diese bis 
zum 31.01.2020 zu räumen. Die meisten 
der Pflegeberechtigten und Pflegeverpflich-
teten sind zur Abräumung bereits schriftlich 
aufgefordert worden. Bei einigen Gräbern 
sind uns die zur Abräumung verpflichteten 
Angehörigen oder sonstige Personen nicht 
bekannt.
Es ergeht an die Pflegeberechtigten und 
Pflegeverpflichteten nachstehend aufgeführ-
ter Gräber hiermit die öffentliche Aufforde-
rung, die Grabanlagen bis zum 31.01.2020 
zu entfernen.

Friedhof Assenheim
Einzelurnengrab: Alexander, Jürgen Werner
Grabfeld A, Reihe 1A, Grabnummer 24
Einzelurnengrab: Bauer, Richard
Grabfeld A, Reihe 1A, Grabnummer 20
Einzelgrab: Jahn, Johann Frank
Grabfeld C, Reihe 16, Grabnummer 11
Einzelurnengrab: Longhino, Luciano
Grabfeld A, Reihe 1A, Grabnummer 15
Einzelgrab: Stöhr, Katharina
Grabfeld C, Reihe 16, Grabnummer 09
Friedhof Bönstadt
Einzelurnengrab: 
Koplin-Gutwald, Christel Paula
Grabfeld B, Reihe 13, Grabnummer 06
Einzelgrab: Muschinski, Peter
Grabfeld B, Reihe 04, Grabnummer 08
Einzelgrab: Reuter, Horst
Grabfeld B, Reihe 03, Grabnummer 09
Einzelgrab: Weiss, Ernst
Grabfeld B, Reihe 04, Grabnummer 10
Einzelgrab: Witt, Emilie
Grabfeld B, Reihe 03, Grabnummer 11
Friedhof Ilbenstadt
Einzelgrab: Babitsch, Rudolf
Grabfeld C, Reihe 
14, Grabnummer 10
Einzelurnengrab: 
Basckarone, Berta
Grabfeld B, Reihe 
23, Grabnummer 02
Einzelgrab: Berg, 
Sophie Anna
Grabfeld C, Reihe 
16, Grabnummer 16
Einzelurnengrab: 
Ebner, Fritz
Grabfeld B, Reihe 
22, Grabnummer 07
Einzelgrab: Hocher, 
Anna
Grabfeld C, Reihe 
16, Grabnummer 07
Einzelgrab: Moser, 
Georg
Grabfeld C, Reihe 
12, Grabnummer 09
Einzelgrab: Nau, 
Elisabeth

Öffentliche Aufforderung zur Abräumung 
von Gräbern auf den städtischen Friedhöfen in Niddatal

Grabfeld C, Reihe 12, Grabnummer 11
Einzelgrab: Rauba, Heinz
Grabfeld C, Reihe 15, Grabnummer 11
Einzelgrab: Schmidt, Johann Edmund
Grabfeld C, Reihe 15, Grabnummer 7
Einzelgrab: Schmidt, Margarete
Grabfeld C, Reihe 16, Grabnummer 06
Einzelgrab: Sommerfeld, Josef
Grabfeld C, Reihe 13, Grabnummer 10
Einzelgrab: Stephan, Uwe Alfred
Grabfeld C, Reihe 14, Grabnummer 08
Einzelgrab: Stroh, Franz
Grabfeld C, Reihe 14, Grabnummer 02
Einzelurnengrab: Trautmann, Egon Alfred
Grabfeld B, Reihe 22, Grabnummer 09
Einzelgrab: Wenzel, Barbara
Grabfeld C, Reihe 13, Grabnummer 16
Friedhof Kaichen
Einzelgrab: Kalbhenn, Lina
Grabfeld C, Reihe 01, Grabnummer 09
Einzelgrab: Martin, Emilie
Grabfeld C, Reihe 01, Grabnummer 04
Der Magistrat der Stadt Niddatal
gez. Dr. Hertel
Bürgermeister

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
in Verbindung mit § 5 der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I 
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.06.2018 (GVBl S. 291), hat die Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Niddatal in 
der Sitzung am 27.10.2019 folgende Sechs-
te Abweichungssatzung zur Erschlie-
ßungsbeitragssatzung der Stadt Niddatal 
vom 27.06.2005 beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung betrifft die in der Gemarkung 
Ilbenstadt gelegene Erschließungsanlage
Marie-Curie-Straße
Flur 10 
Nr. 140, 158.

§ 2
Merkmale der endgültigen Herstel-

lung der Erschließungsanlage
In Abweichung zu den Merkmalen der endgül-
tigen Herstellung des § 12 Abs. 1 der Erschlie-
ßungsbeitragssatzung der Stadt Niddatal 

Sechste Abweichungssatzung zur Erschliessungsbeitrags-
satzung der Stadt Niddatal vom 27.06.2005

(EBS) vom 27.06.2005 gilt für die Erschlie-
ßungsanlage Gemarkung Ilbenstadt, Flur 10, 
Nr. 158, Marie-Curie-Straße, mit einseitigen 
Gehweg und Nr. 140, Marie-Curie-Straße, mit 
beidseitigen Gehwegen bzw. in Teilen nur mit 
einseitigen Gehweg als endgültig hergestellt. 
Im Übrigen gelten die satzungsgemäßen Her-
stellungsmerkmale des § 12 Abs. 1 und 2 der 
Erschließungsbeitragssatzung (EBS).

§ 3
In- Kraft- Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft.
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Notdienste
Polizei		 110
Feuerwehr, Krankenwagen		 112
Rettungsdienst und Krankentransport	
Rettungsleitstelle Wetterau	 	 06031 19222

Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung

Assenheim, Hauptstr. 2		  06034 9124 -0
Montag		 7.30 - 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag	 8.30 - 12.00 Uhr
		  15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch		 geschlossen
Freitag		 8.30 - 12.00 Uhr

Wasserrohrbruch
Außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung rufen Sie die 0162 7696588 an. 

Stromstörungen
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG
61169 Friedberg		 06031 82-0 

Sprechzeiten des Ortsgerichts
Dienstag und Donnerstag	 8.30 - 12.00 Uhr
		  15.00 - 18.00 Uhr
Termine außerhalb dieser Zeiten nach Ver-
einbarung.

Öffnungszeiten der Büchereien
Stadtbücherei Assenheim, 
Hauptstraße 5/10		 06034 5198

Montag		 16.00 - 19.00 Uhr
Dienstag		  16.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch		 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag		  16.00 - 19.00 Uhr

Katholische öffentliche Bücherei 
Ilbenstadt, Kirchgasse 16	
Mittwoch			  9.00 - 11.00 Uhr 

15.00 - 17.00 Uhr
Sonntag		 10.00 - 11.00 Uhr

Ärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wetterau 
Chaumontplatz 1, 61231 Bad Nauheim
Hochwaldkrankenhaus	 116 117

Ärztlicher Notdienst		 06181 75858
Innerer Ring 4, 63486 Bruchköbel

	 Zahnärztlicher Notfalldienst
Im Wetteraukreis zu erfragen bei der 
Kreisstelle		  01805 607011 (kostenpflichtig)
Festnetz: 0,14 Euro/Min.; Mobilfunk: max. 
0,42 Euro/Min.

Tierärztlicher Notdienst
Dr. med. vet. Stephanie Tascher
Am Hain 10, 61194 Niddatal / Assenheim
Telefon: 	 06034 9396866
Notfall:	 0160 90310833 

Gemeindeschwestern
Wochenenddienste der Gemeinde-
schwestern sind zu erfragen unter:

Sozialstationsleitung		 06003 810 -122
Abrechnungsstelle
Frau Scherer		  06003 810 -123
Besprechungsraum		 06003 810 -124

Bürgerhäuser
Assenheim		 06034 9022975
Bönstadt		 06034 9022900
Ilbenstadt		  06034 3917
Kaichen		 06187 3969 

Kompostierungsanlage 
des Wetteraukreises

lbenstadt, Außenliegend		 06034 930920
An der Landesstraße 3188

Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr

Recyclinghof 
des Wetteraukreises

Der Recyclinghof am Humus- und Erdenwerk 
in Ilbenstadt wird vom Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Wetteraukreises betrieben.

61194 Niddatal/ lbenstadt
Außenliegend an der L 3188
www.recyclinghof-wetterau.de

Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag		  9.00 - 14.00 Uhr

Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung

Annahmen nur aus privaten Haushalten des 
Wetteraukreises in haushaltsüblichen Mengen.

Sperrmüll	 			  bis 40 kg pauschal	 6,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 	 0,18 €/kg

Bauschutt				   bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Grünabfall				   bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg

Reifen		  3,50 €/Stück

Altholz A IV		  bis 40 kg pauschal	 6,60 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,20 €/kg
(überwiegend aus dem Außenbereich)

Altholz A I-III		 bis 40 kg pauschal	 3,30 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,10 €/kg
(aus dem Innenbereich)

Kostenlose Annahme

Altbatterien, Altkleider, CDs/DVDs, Drucker-
patronen/Tonerkartuschen, Elektrogeräte, 
Flachglas/Behälterglas, Hartkunststoffe aus 
PP/PE, Korken, LED-/Energiesparlampen, 
Metallschrott, Papier, Pappe, Kartonagen

Info-Telefon		  06031 90661
www.awb-wetterau.de

Rufen Sie Ihre Entsorgungstermine für das 
Schadstoffmobil online ab:
www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.html

Kehrbezirke 
der Schornsteinfeger

Stadtteile Assenheim, Bönstadt, 
Wickstadt und Kaichen

Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H. 
Arno Hütter	 06447 92063
Butzbacher Str. 27 · 35428 Langgöns

Stadtteil Ilbenstadt
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H.
Frank Blechschmidt	 06187 290221
An der Landwehr 19 · 61130 Nidderau

Der Bereitschafts-
dienst der Notdienst-

apotheken beginnt und endet jeweils 
entweder um 8.30 oder um 9.00 Uhr.

Freitag, 6.12.2019 - Sa. 8.30 Uhr 
Taunus-Apotheke	 06032 32088
Kurstraße 9	 61231 Bad Nauheim

Samstag, 7.12.2019 - So. 9.00 Uhr 
Römer-Apotheke	 06039 3445 
Saalburgstr. 2	 61184 Karben

Sonntag, 8.12.2019 - Mo. 8.30 Uhr 
Linden-Apotheke	 06187 5449
Wingertstr. 1	 61137 Schöneck

Montag, 9.12.2019 - Di. 9.00 Uhr 
Markt-Apotheke	 06039 2506 
Karbener Weg 8-10	 61184 Karben

Dienstag, 10.12.2019 - Mi. 8.30 Uhr 
Limes Vital Apotheke	 06003 8256194
Dieselstraße 14	 61191 Rosbach

Mittwoch, 11.12.2019 - Do. 8.30 Uhr 
Flora-Apotheke	 06035 9684457 
Messeplatz 7 	 61197 Florstadt

Donnerstag, 12.12.2019 - Fr. 8.30 Uhr 
Römer-Apotheke	 Tel. 06047 4052 
Vogelsbergstr. 10	 63674 Altenstadt

Freitag, 13.12.2019 - Sa. 8.30 Uhr 
Kur-Apotheke	 06032 349570
Frankfurter Str. 36	 61231 Bad Nauheim

Samstag, 14.12.2019 - So. 9.00 Uhr 
Apotheke Nieder-Wöllstadt	 06034 2307
Frankfurter Str. 52	 61206 Wöllstadt

Sonntag, 15.12.2019 - Mo. 8.30 Uhr 
Gänsweid-Apotheke	 06041 229230 
Frankfurter Str. 49 	 61197 Florstadt

Montag, 16.12.2019 - Di. 8.30 Uhr 
Sonnen-Apotheke	 06187 3885 
Hanauer Str. 13	 61130 Nidderau

Dienstag, 17.12.2019 - Mi. 8.30 Uhr 
Apotheke am Park	 06032 2479
Parkstr. 16	 61231 Bad Nauheim

Mittwoch, 18.12.2019 - Do. 9.00 Uhr 
Neue Apotheke	 06039 3591 
Luisenthaler Str. 2a	 61184 Karben

Donnerstag, 19.12.2019 - Fr. 8.30 Uhr 
Apotheke Assenheim	 06034 91200 
Nieder-Wöllstädter Str. 2	 61194 Niddatal

Freitag, 20.12.2019 - Sa. 9.00 Uhr 
Römer-Apotheke	 06039 3445 
Saalburgstr. 2	 61184 Karben

Samstag, 21.12.2019 - So. 8.30 Uhr 
Römer-Apotheke	 Tel. 06047 4052 
Vogelsbergstr. 10	 63674 Altenstadt

Sonntag, 22.12.2019 - Mo. 9.00 Uhr 
Markt-Apotheke	 06039 2506 
Karbener Weg 8-10	 61184 Karben

Notdienste

Bereitschaftsdienste
und wichtige Telefonnummern 

http://www.recyclinghof-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.html

